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Liebe Roßleithnerinnen! 

Liebe Roßleithner! 
 

 

Vorsicht - Einbruchsgefahr 
 

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, 
dass es in letzter Zeit wieder zu Einbrüchen (auch 
tagsüber) im Gemeindegebiet gekommen ist. 
 
Einige Präventionstipps für Ihr Zuhause finden Sie in 
diesem Rundschreiben. 
 
Ich bitte alle Gemeindebürger/innen, falls sie eine 
verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtung machen, 
diese der Polizei unter dem Notruf „133“ oder der 
Polizeidienststelle Windischgarsten (Tel. 059133  4128-
100) zu melden. 
 

Wohnungs- & Stel lenausschreibungen der  

Gemeinde Roßleithen 

 
Wir schreiben eine freie Wohnung in Pichl 76 sowie die 
Stelle eines Bauhofmitarbeiters und des Wasserwartes 
der Gemeinde Roßleithen aus! Genauere Informationen 
finden Sie auf den letzten Seiten des Rundschreibens. 

 

 

 

Ihre Bürgermeisterin 

Gabi Dittersdorfer 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Wir sind bereits wieder fleißig mit der Planung des nächsten 
Kulturfrühlings im Jahr 2020 beschäftigt. Damit dieser auch im nächsten 

Jahr wieder von einer tollen Vernissage umrahmt werden kann, ersuchen 
wir interessierte Künstler sich am Gemeindeamt Roßleithen zu melden. 

 
Über eine Rückmeldung bis Ende November 2019 wären wir dankbar 

– das Team des Kulturausschusses Roßleithen! 
 
 

 

 
 

 

 

Um Verbissschäden an den Forstkulturen zu vermeiden, werden die Waldbesitzer von der 
Jagdleitung der Genossenschaftsjagd Roßleithen ersucht, ihre Kulturen freizustellen, damit von 
der Jägerschaft an den Waldpflanzen genügend Schutz gegen Wildverbiss angebracht werden 
kann. 
 

Die Jagdleitung ersucht die Waldbesitzer bekanntzugeben WO und WELCHE PFLANZEN gegen 
Wildverbiss geschützt werden sollen, damit unnötige Meinungsverschiedenheiten vermieden 
werden können. 
 

Weiters wird höflichst ersucht aufgefundenes Fallwild der Jägerschaft zu melden, damit es 
weggeräumt wird. Jagdleiter in Roßleithen ist Herr Gottlieb Schoiswohl, Mayrwinkl 83, 4575 
Roßleithen, 07562/8274. DANKE! 
 
 

 
 
 

 

 

Der Familienausschuss veranstaltet  wieder 

einen  im . 

Dieses Mal unter der Leitung von Frau Sabine Schmeißl. 

(Dauer bis ca. 12:00 Uhr) 

Anmeldungen werden ab sofort und bis spätestens Fr., 08.11.2019  
am Gemeindeamt Roßleithen entgegengenommen. 

 

Bitte ein kleines Stück Schaumstoff zum Filzen mitnehmen! 
 
 

Die Mitglieder des Familienausschusses freuen sich auf Ihre Teilnahme! 
 
 

 

2 KUNSTAUSSTELLER FÜR KULTURFRÜHLING GESUCHT 

 

4 FILZKURS - FAMILIENAUSSCHUSS 

 

3 ERSUCHEN DER JÄGERSCHAFT ROSSLEITHEN 
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Alle Kinder die zwischen 01. September 2013 und 31. August 2014 geboren sind, sind mit Beginn 
des Schuljahres 2020/2021 schulpflichtig. 
 

Die Schülereinschreibungen in der Volksschule Roßleithen finden am  
 

Mittwoch, den 20. November 2019 
und am Mittwoch, den 04. März 2020 statt. 

(Uhrzeit laut Einladung) 
 

Der Schulanfänger ( Die Schulanfängerin ) ist bei der Einschreibung vorzustellen. 
 Zur Einschreibung sind folgende Personalurkunden mitzubringen: 

  Geburtsurkunde des Kindes 

  Impfkarte des Kindes 

  Staatsbürgerschaftsnachweis des Vaters oder der Mutter 

  bei gegebenem Anlass:         - Vormundschaftsdekret / - Namensänderungsbescheid 

  Sozialversicherungsnummer des Schülers 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -   
 

 In der Volksschule Windischgarsten findet die Schuleinschreibung 

am Dienstag, 19. November 2019 von 15.00 bis 17.00 Uhr 

in der VS Windischgarsten statt und betrifft alle Kinder, die von 1. September 2013 bis 31. August 
2014 geboren sind und im Pflichtschulsprengel der VS Windischgarsten ihren Wohnsitz haben. 
 
 

Eine persönliche Einladung ergeht rechtzeitig an die Eltern! 

 

 
 
 

Liebe Bäuerinnen und Bauern! 
 

Wie jedes Jahr, wird auch heuer von der Gemeinde eine Besamungsbeihilfe ausbezahlt. Es ist 
daher notwendig, dass jeder Tierhalter seine beihilfeberechtigten Tiere am Gemeindeamt bekannt 
gibt. Seitens der Gemeinde wird eine Haltungsbestätigung verlangt. 
 

Als Haltungsbestätigung gilt: 
 

 Ein Auszug aus dem AMA-Bestandsregister 
 Ein LKV-Tagesbericht für Züchter (nicht älter als 1.9.2019) 
 Eine Bestätigung des Tierarztes 
 Ein Belegschein des/der Muttertiere/s (Pferde) 

 

Besamungsbeihilfe bekommen: 

Milchkühe Mutterkühe Mutterschafe Mutterziegen Zuchtpferde 
 

 

Es wird ersucht, bis spätestens 29.11.2019 die Anzahl der Tiere mit der notwendigen Bestätigung, 
dem Gemeindeamt bekannt zu geben.  
 

Wir weisen hiermit darauf hin, dass bei verspäteter Abgabe keine Förderung gewährt wird und 
dass seitens der Gemeinde keine weitere Erinnerung erfolgt. 
 

        
Hubert Schmeißl – Ortsbauernobmann 

6 TIERZUCHTFÖRDERUNG 2019 

5 SCHÜLEREINSCHREIBUNG IN DER VOLKSSCHULE 
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 Präventionstipps für die Dämmerungszeit 
 

 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                       
                                                                                     
 
 
 
 
 
Sollte der Wunsch einer kriminalpolizeilichen Beratung bestehen, so wenden Sie sich an das 
Bezirkspolizeikommando oder ihre zuständige Polizeidienststelle. Unsere Präventionsbeamten 
werden mit Ihnen einen Termin vereinbaren. 
 

 
 
 

Bioabfall kehrt zurück zu den Wurzeln.  
 

Jährlich fallen pro Oberösterreicher/in durchschnittlich 700 Kilogramm 
Abfall an. Rund 16 Prozent davon, also etwas mehr als 100 Kilogramm, 
sind biogene Abfälle. Diese werden in Kompostieranlagen (ca. 60 
Prozent) und Biogasanlagen (ca. 40 Prozent) verwertet. Bei ersterem 
werden die Bioabfälle zu Kompost und Dünger verarbeitet, im zweiten 
Fall ersetzen sie fossile Brennstoffe. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Qualität des 
Bioabfalls stimmt! 
 
Fazit: Kunststoffe und alle sonstigen nicht biogenen Stoffe müssen aufwendig und großteils 
händisch aussortiert werden. Ein zu hoher Fehlwurfanteil führt zur Unbrauchbarkeit des gesamten 
Tonneninhalts.   
 

Bitte achten Sie bei Bioabfall auf die richtige Entsorgung,  damit  solche Aufwendungen in 
Zukunft minimiert  werden oder bestenfalls nicht mehr vorkommen.

8 INFORMATION DES BAV KIRCHDORF/KREMS 
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Machen Sie ihr Eigenheim „sichtbar“ 
und „sicher“!  

- Beleuchtung wirkt Wunder 
- Zutrittsbereiche überprüfen  
- Vermeidung von Zeichen der 

Abwesenheit 
- Türen versperren / Fenster 

schließen 
- Alarmsysteme andenken 

 
Nützen Sie die Vorteile aktiver 
„Nachbarschaftshilfe“! 

- Absprachen vornehmen 
- Auf sich aufmerksam machen 
- Fremde Personen ansprechen 
- KFZ bzw. Kennzeichen notieren 
- Nach Möglichkeit Fotos anfertigen 

 

Melden Sie alle „verdächtigen 
Wahrnehmungen“ der Polizei! 

- Sofortige Mitteilung !! 
- Notruf verwenden  133 
- Beobachten Sie weiter 
- Bleiben Sie erreichbar für 

Rückruf bzw. Kontaktaufnahme 
vor Ort 
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Für die Entsorgung Ihrer Kunststoffverpackungen steht Ihnen ab Jänner 2020 der Gelbe Sack zur 
Verfügung. Dieses Angebot ersetzt die bisherige Sammlung auf den öffentlichen Standplätzen. Die 
gelben Container für Kunststoffverpackungen werden daher an diesen Plätzen abgezogen. Dieses 
Sammelsystem ermöglicht Ihnen ausreichend Volumen für die Entsorgung Ihrer 
Kunststoffverpackungen. Die Container für Glasverpackungen, Altpapier und Metallverpackungen 
bleiben weiterhin bestehen. 

 

Die Sammlung mit dem gelben Sack ergänzt die Entsorgungsmöglichkeit im ASZ und wird dem 
Bürger kostenlos und freiwillig angeboten. Die Abholung erfolgt alle 6 Wochen bei Ihrem Haushalt 
(an der Stelle, wo Sie den Restabfall zur Abholung bereitstellen) im Auftrag der ARA. Bitte stellen 
Sie die Gelben Säcke am Vorabend des Abfuhrtages, jedoch spätestens bis 6:00 Uhr morgens am 
Abholtag am Abfuhrplatz bereit.  

 

Die Gelben Säcke (eine Rolle mit 9 Stück) werden jedem Haushalt zugestellt. Diese jährliche 
Verteilung übernimmt eine Organisation im Auftrag des Bezirksabfallverbandes Kirchdorf. Finden 
Sie mit dieser Anzahl an Säcken unterjährig nicht das Auslangen, erhalten Sie kostenlos Gelbe 
Säcke am Gemeindeamt. 

 

Noch ein Trick! Bauch rein, Luft raus – der Knick-Trick zum Platzsparen: Bitte bei PET-Flaschen in 
der Flaschenmitte drauf drücken und den Boden umknicken. Mit ein paar einfachen Handgriffen 
kann das Volumen jeder PET-Flasche reduziert werden. So kann jeder beim Verpackungssammeln 
Platz sparen. Dadurch passt mehr in den Gelben Sack und der mit der Sammlung verbundene 
Transportaufwand wird auch gesenkt. 

 

Die Erstverteilung der Gelben Säcke erfolgt im Zeitraum zwischen Anfang Dezember und Ende 
Jänner. Mit der Rolle Gelber Säcker finden Sie auch Informationen zur Handhabung sowie die 
Abfuhrtermine vor. Die Abfuhrtermine können Sie ebenso der Abfall OÖ-APP der OÖ Umwelt 
Profis entnehmen und sich dabei bequem vor der Abfuhr erinnern lassen. Dieser Service steht 
Ihnen ebenfalls auch für die Restabfallabfuhr zur Verfügung. 

 

Das ASZ Windischgarsten steht Ihnen weiterhin uneingeschränkt für die Entsorgung von 
Kunststoffverpackungen zur Verfügung. Mit der Sammlung im ASZ unterstützen Sie die Umwelt 
durch eine höhere Recyclingquote Ihrer entsorgten Verpackungen und ermöglichen zusätzliche 
Erlöse für die sortenreine Sammlung in unserem System. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
ASZ beraten Sie gerne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 DER GELBE SACK – NEU AB 2020 
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„Christkindl aus der Schuhschachtel“ 
 

 
 

 
Auch dieses Jahr wird durch die Oö. Landlerhilfe die Weihnachtsaktion „Christkindl aus der Schuhschachtel“ 
gestartet. Die Einsatzorte in diesem Jahr sind Schulen und Kindergärten rund um Königsfeld und Deutsch- 
und Russisch-Mokwa im ukrainischen Theresiental. 

Was soll hinein? 
Schulsachen (Hefte, Spiralblöcke, Zeichenblöcke, Malbuch, Briefpapier, Stifte aller Art, Wassermalfarben, 
Wachskreiden, Pinsel, Straßenkreide, Mappe, Lineal, Solarrechner, Zirkel,…) 
Spielsachen (Kuscheltier, Bilderbücher, Spielfiguren, Puppe, Ball, Autos, Bausteine, Puzzle, Kartenspiel, …) 
Kleidung (Haube, Kappe, Schal, Tücher, Pulli, T-Shirt, Rock, Hose, Socken, Strümpfe, Haarschmuck,…) 
Süßigkeiten (Schokolade, Traubenzucker, Waffeln, Zuckerl, Gummibären, …) 
Toilettenartikel (Duschgel, Seife, Zahnbürste, -paste, Kamm, Handcreme, …) 
 

Was darf NICHT hinein? 
Keine Früchte und keine abgelaufenen, verderblichen, kaputten, zerbrechlichen oder 
gesundheitsgefährdenden Waren. Beigelegte Waren müssen mindestens bis August 2020 haltbar sein 
(Zollbestimmung!) Keine losen Kleinteile, keine Geräte oder Spiele mit Batteriebetrieb. 
 

Die Pakete bitte weihnachtlich verpacken! 
Entweder altersneutral oder mit Alter und männlich/weiblich beschriften. 

 

Die Abgabe der Pakete sollte bis spätestens Dienstag, 04. Dezember 2019 in den 
Gemeindeämtern Edlbach, Roßleithen und Windischgarsten oder in den Schulen erfolgen. 

 
Es besteht die Möglichkeit, die Landlerhilfe bei dieser Aktion mit einer Spende auf das Konto der 
Raiffeisenlandesbank (IBAN AT 41 3400 0000 0082 500, BIC RZOOAT2L) zur Abdeckung der Transportkosten 
zu unterstützen.  
 

Weitere Informationen gibt es bei der Oö. Landlerhilfe (Tel. 0732/605020 oder 
helmut.atzlinger@landlerhilfe.at und auf www.facebook.com/Landlerhilfe). 
 
Achtung: „Christkindl aus der Schuhschachtel“ ist nicht „Weihnachten im Schuhkarton“. Wir möchten 
aufgrund vieler Verwechslungen in den letzten Jahren darauf hinweisen, dass die Aktion „Christkindl in der 
Schuhschachtel der OÖ. Landlerhilfe mit der US-Amerikanischen Initiative „Geschenke der Hoffnung“, 
deren Aktion auch in Österreich „Weihnachten im Schuhkarton“ heißt, mit uns nichts zu tun hat! 
 

Mehr Informationen unter www.landlerhilfe.at 
 
 
 
 
 
 

 CHRISTKINDL AUS DER SCHUHSCHACHTEL 

 

1€ 
Aufgrund der hohen 
Transportkosten, würden wir uns 
sehr freuen, wenn ihr die Aktion 
mit 1€ je Paket unterstützen 
könntet. 

 10 
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 ADVENTMARKT des Elternvereins VS Roßleithen  

 ROSSLEITHNER ADVENTMARKT – 23. & 24. November 2019  11 
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 NIKOLAUSFEIER & KRAMPUSSPIEL – Freitag, 06.12.2019  13 
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 S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G   
 

 

 

Im Sinne des § 9 Oö. Gemeindedienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl. 52/2002 idgF (Oö. GDG), 
und auf Grund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 29.10.2019 wird folgender 
Vertragsbediensteten-Dienstposten zur Besetzung ab 01. Juli 2020 öffentlich ausgeschrieben: 
 

Bauhofmitarbeiter/in 
in Vollzeitbeschäftigung (40 Wochenstunden) 

Funktionslaufbahn GD 19.1 mit Gewährung einer Gehaltszulage in Höhe von 75 % auf GD 18.1 
 

 

Aufgabenbereich: 
- Mitarbeit im Gemeindebauhof in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten für den gesamten 

Gemeindebereich 
o Straßenwartungsarbeiten und Winterdienst 
o Erhaltung und Pflege der öffentlichen Flächen (Grünflächen, Spielplätze,…)  
o Instandhaltungsarbeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften (Gemeindeamt, 

Kindergarten,…) 
o Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung 

 

 

 

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen (gemäß § 17 Oö. GDG 2002): 
- Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung 
- Körperliche Einsatzfähigkeit 
- Volle Handlungsfähigkeit 
- Einwandfreies Vorleben 
- Männliche Bewerber müssen ihren Präsenz- bzw. Zivildienst abgeleistet haben 
- Österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft 
- Mindestalter 18 Jahre  

 

 
 

Besondere Aufnahmevoraussetzungen: 
- abgeschlossene Lehre von Handwerksberufen (vorzugsweise Schlosser, Elektriker, Installateur, 

Heizungstechniker oder Tischler) 
- Universelles handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
- Bereitschaft zu Mehrleistungen und Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit 
- Führerschein der Klasse B, F 
- Geschick im Umgang mit Bürgern, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Flexibilität, 

Verlässlichkeit, Selbstständig, Engagement 
- Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude  
- Regionaler Bezug zum Gemeindegebiet 
- Übernahme des Bereitschaftsdienstes 

 

 

Entlohnung: 
Die Entlohnung erfolgt nach dem OÖ. GDG 2002, Funktionslaufbahn GD 19.1 mit Gewährung einer 
Gehaltszulage in Höhe von 75 % auf GD 18.1 für 40 Wochenstunden zuzüglich einer 
Bereitschaftszulage.  
 

 
 

Dienstbeginn:  
01. Juli 2020. Die Probezeit beträgt 3 Monate. Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.  
 

 
 

 
 

 STELLENAUSSCHREIBUNG – BAUHOF DER GEMEINDE 14 



 

Seite 10 

 

Auswahlverfahren:  
Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des OÖ. GDG 2002 und den darin normierten 
Objektivierungskriterien. Die Gemeinde Roßleithen behält sich das Recht vor, mit den Bewerbern ein 
Vorstellungsgespräch bzw. einen Eignungstest durchzuführen. Allfällige im Zusammenhang mit der 
Bewerbung und dem Auswahlverfahren anfallende Kosten werden nicht ersetzt.  
 

  
 

Bewerbungen: 
Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens 30. Dezember 2019 – 12:00 Uhr beim Gemeindeamt 
Roßleithen, Pichl 1, 4575 Roßleithen, Email: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at schriftlich einzubringen. 
Nachfolgende Unterlagen sind der Bewerbung anzuschließen: 

- Lebenslauf mit Lichtbild (alternativ ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen – erhältlich 
am Gemeindeamt oder online unter www.rossleithen.at) 

- Geburtsurkunde  
- Strafregisterauszug 
- Staatsbürgerschaftsnachweis 
- Zeugnisse und Nachweise über den bisherigen Schul-, Bildungs- und Arbeitsweg 
- Nachweis des abgeleisteten Präsenzdienstes (bei männlichen Bewerbern)  

 

Für allfällige Rückfragen stehen Bürgermeisterin Gabriele Dittersdorfer 0664 414 7006, E-Mail: 
dittersdorfer@pptv.at oder AL Mag. Bernadette Strohmann 07562 5230 – 14, E-Mail: 
bernadette.strohmann@rossleithen.ooe.gv.at gerne zur Verfügung. 
 

Die Bürgermeisterin: 
 
 

 
Gabriele Dittersdorfer 

 

 
 
 

 

 S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G   
 

 

 

Im Sinne des § 9 Oö. Gemeindedienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002, LGBl. 52/2002 idgF (Oö. GDG), 
und auf Grund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 29.10.2019 wird folgender 
Vertragsbediensteten-Dienstposten zur ehestmöglichen Besetzung öffentlich ausgeschrieben: 
 

Facharbeiter/in als Wasserwart 
in Vollzeitbeschäftigung (40 Wochenstunden) 

 Funktionslaufbahn GD 19.1 mit Gewährung einer Gehaltszulage in Höhe von 75 % auf GD 18.1   
 

 
 

Aufgabenbereich: 
- Betreuung und Wartung der Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlage 

Roßleithen 
- Herstellung von Hausanschlüssen und Netzerweiterungen, Behebung von Wasserrohrbrüchen 
- Instandhaltung und Überwachung der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlage 

(Hochbehälter, Brunnen, Quellen, Wasserleitungsnetz) vor Ort und mittels EDV 
- Dokumentation und Aufzeichnung von Wartungen und Anschlusstätigkeiten 
- Bereitschaft zur flexiblen Mitarbeit bei sonstigen anfallenden Arbeiten im Bereich des Bauhofs 
- Übernahme des Bereitschaftsdienstes für die Wasserversorgung 
- Dokumentation von Arbeits-, Bereitschafts- und Überstunden 

 
 
 

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen (gemäß § 17 Oö. GDG 2002): 
- Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung 
- Körperliche Einsatzfähigkeit 

 STELLENAUSSCHREIGUNG - WASSERWART 15 

mailto:gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
http://www.rossleithen.at/
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- Volle Handlungsfähigkeit 
- Einwandfreies Vorleben 
- Männliche Bewerber müssen ihren Präsenz- bzw. Zivildienst abgeleistet 

haben 
- Österreichische oder eine EU-Staatsbürgerschaft 
- Mindestalter 18 Jahre  

 

 
 

Besondere Aufnahmevoraussetzungen: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung als Installations- und Gebäudetechniker/in (oder eines 
verwandten, gewerblich erlernten Handwerksberufes) 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

 Universelles handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

 EDV-Kenntnisse 

 Bereitschaft zu Mehrleistungen und Einsätzen außerhalb der Normalarbeitszeit 

 Führerschein der Klasse B und F bzw. Bereitschaft zur Ablegung des Führerscheines der Klasse F 

 Geschick im Umgang mit Bürgern, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Flexibilität, Verlässlichkeit, 
Selbstständig, Engagement 

 Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude  

 Regionaler Bezug zum Gemeindegebiet 
 
  

 

Entlohnung: 
Die Entlohnung erfolgt nach dem OÖ. GDG 2002, Funktionslaufbahn GD 19.1 mit Gewährung einer 
Gehaltszulage in Höhe von 75 % auf GD 18.1 für 40 Wochenstunden zuzüglich einer 
Bereitschaftszulage.  
 

  

 

Dienstbeginn:  
Zum ehestmöglichen Zeitpunkt. Die Probezeit beträgt 3 Monate. Das Dienstverhältnis wird auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
 

  

 

Auswahlverfahren:  
Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des OÖ. GDG 2002 und den darin normierten 
Objektivierungskriterien. Die Gemeinde Roßleithen behält sich das Recht vor, mit den Bewerbern ein 
Vorstellungsgespräch bzw. einen Eignungstest durchzuführen. Allfällige im Zusammenhang mit der 
Bewerbung und dem Auswahlverfahren anfallende Kosten werden nicht ersetzt.  
 

  
 

Bewerbungen: 
Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens 22. November 2019 – 12:00 Uhr beim Gemeindeamt 
Roßleithen, Pichl 1, 4575 Roßleithen, Email: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at schriftlich einzubringen. 
Nachfolgende Unterlagen sind der Bewerbung anzuschließen: 

- Lebenslauf mit Lichtbild (alternativ ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen – erhältlich 
am Gemeindeamt oder online unter www.rossleithen.at) 

- Geburtsurkunde  
- Strafregisterauszug 
- Staatsbürgerschaftsnachweis 
- Zeugnisse und Nachweise über den bisherigen Schul-, Bildungs- und Arbeitsweg 
- Nachweis des abgeleisteten Präsenzdienstes (bei männlichen Bewerbern)  

 

Für allfällige Rückfragen stehen Bürgermeisterin Gabriele Dittersdorfer 0664 414 7006, E-Mail: 
dittersdorfer@pptv.at oder AL Mag. Bernadette Strohmann 07562 5230 – 14, E-Mail: 
bernadette.strohmann@rossleithen.ooe.gv.at gerne zur Verfügung. 
 

Die Bürgermeisterin: 

 
Gabriele Dittersdorfer 

mailto:rossleithen@ooe.gv.at
http://www.rossleithen.at/
mailto:dittersdorfer@pptv.at
mailto:bernadette.strohmann@rossleithen.ooe.gv.at
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Hiermit wird bekannt gegeben, dass im Gemeindewohnhaus Pichl 76 (8-Familien-Haus) 
eine Wohnung mit einer Wohnnutzfläche von 52,85 m2 neu vermietet wird. 

 
Der Mietpreis beträgt derzeit € 268,00 zuzüglich Betriebskosten. 
 
Interessenten für diese Wohnung können sich einen Bewerbungsbogen am Gemeindeamt 
Roßleithen abholen und diesen ausgefüllt bis spätestens 
 

Freitag, 29.11.2019 um 12.00 Uhr 
 

am Gemeindeamt abgeben. 
 
Der Bezug der Wohnung wird ab 01.12.2019 möglich sein. 

 

 
 
 

 
 

Zu schade für den Abfall: Denk an ReVital! 

Waschmaschine, Geschirrspüler, TV – alles noch intakt und dennoch haben die Geräte bei Ihnen 
zuhause ausgedient? Doch wohin damit? 

ReVital, 2009 oberösterreichweit initiiert, gibt Produkten, die eigentlich im Abfall landen sollen, 
eine zweite Chance. Funktionstüchtige und gut erhaltene Geräte werden im ASZ Micheldorf, ASZ 
Hinterstoder, ASZ Windischgarsten und bis Jahresende im ASZ Kirchdorf oder durch Direktabgabe 
im Volkshilfe ReVital Shop Kirchdorf (ehem. KEZ) gesammelt und in Zusammenarbeit mit dem BIS 
aufbereitet. Die revitalisierten und qualitätsgeprüften Waren werden zu attraktiven Preisen im 
Volkshilfe ReVital-Shop Kirchdorf verkauft. ReVital-Waren schaffen ökologische Nachhaltigkeit und 
sozialen Mehrwert, da sie die Umwelt entlasten und für Beschäftigung sorgen.  
 
Machen Sie mit! 
 
Geben Sie gut erhaltene, weitgehend unbeschädigte und vollständige Altwaren im ASZ Micheldorf, 
ASZ Hinterstoder, ASZ Windischgarsten und bis Jahresende im ASZ Kirchdorf oder direkt im 
Volkshilfe ReVital-Shop Kirchdorf ab! Kostenlose Abholungen durch den Volkshilfe ReVital-Shop 
sind nach Besichtigung und Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr.: 0676/8734 2110 möglich. 
Der Volkshilfe ReVital-Shop Kirchdorf hat vom Montag bis Freitag jeweils von 9:00 bis 17 Uhr für 
Sie geöffnet! 
 
Weitere Informationen unter: www.revitalistgenial.at.  
 

 

 WOHNUNGSVERGABE PICHL 76 

 VOLKSHILFE – ReVital-Shop 

 

17 

16 

http://www.revitalistgenial.at/

